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NR.5

amtliche
bekanntmachungen

AUSSCHUSS BAU, UMWELT UND TECHNIK 
Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses Bau, 
Umwelt und Technik findet am 

Montag, 5. Februar 2024 um 19:00 Uhr
im Bürgersaal im Alten Rathaus

statt. 

Hierzu ist die Bevölkerung herzlich eingeladen. 
Tagesordnung: 
1.  Bekanntgaben von Beschlüssen aus der vergangenen 

nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses Bau, Umwelt 
und Technik  

2. Frageviertelstunde  
3. Bauanträge  
3.1  Nutzungsänderung des Ferienwohnhauses Hirsch: 

Doppelgarage mit Wohnraum im Dachgeschoss und 
Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung im Unter-
geschoss auf dem Grundstück Flst.Nr. 5234/2 in der 
Hebelstraße 3b 

4. Falknerei
 -  Vorstellung eines Konzepts der neuen Betreiberin der 

Falkenrei
 - Verlängerung des Mietvertrags bzw. Entfristung  
5.  Verschiedenes/Bekanntgaben  
Die öffentlichen Beratungsunterlagen liegen während der 
Sitzung aus. 
  
Die Bekanntmachung der Sitzung und die Vorlagen zu den 
einzelnen öffentlichen Tagesordnungspunkten sind im Rats-
informationssystem unter https://rust.ratsinfomanagement.
net abrufbar. 
  

RUSTER BÜRGERBÜRO DIESEN 
SAMSTAG GEÖFFNET 

Das Ruster Bürgerbüro hat jeden ersten Samstag im 
Monat von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. 
Öffnungszeiten des Ruster Bürgerbüros. 

 Vormittags Nachmittags  
Montag 7:45 Uhr – 12:15 Uhr 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Dienstag Termine nur nach Vereinbarung! 
Mittwoch 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Do. 7:45 Uhr – 12:15 Uhr 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Freitag 8:30 Uhr – 12:00 Uhr -  
Erster Samstag 
im Monat 8:30 Uhr – 12:00 Uhr

INFO

FAHRPLANÄNDERUNG DES RUST-BUS 
Aufgrund des traditionellen Hemdglunkerumzugs fährt der 
Rust-Bus am Schmutzigen Donnerstag, dem 08. Februar 
2024 nur bis 18 Uhr.
  
Am Dienstag, den 13. Februar fährt der Rust-Bus bis 12 Uhr 
seine reguläre Runde durch Rust. Ab 12 Uhr pendelt dieser 
aufgrund des Fastnachtsumzuges der Narrenzunft Hanfrözi 
in Rust nur noch zwischen dem Ringsheimer Bahnhof und 
dem Rulantica.
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Donnerstag, 1. Februar 
Jörg Fleck 
zum 75. Geburtstag 

Dem Jubilar die herzlichsten 
Glückwünsche und alles Gute!

HERZLICHE
ZUM GEBURTSTAG
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WICHTIGE RUFNUMMERN – INFOS - NOTDIENSTE 
WIR SIND FÜR SIE ERREICHBAR: 
Gemeinde Rust Telefon 86 45 -  0 Allgemeine Sprechzeiten: 
Fischerstraße 51 Fax 86 45 -30 Mo, Mi, Do, Fr 08:30 – 12:00 Uhr 
77977 Rust E-Mail info@rust.de Mo, Do 14:00 – 16:00 Uhr 
  Internet www.rust.de Mi 14:00 – 18:00 Uhr 
 
Bürgermeister  Büro des Bürgermeisters/Stabsstelle Büro des Bürgermeisters/Sekretariat 
Dr. Kai-Achim Klare 86 45-11 Herr Masen 86 45-34 Frau Hahn 86 45-11 
buergermeister@rust.de      
 
Stabsstelle IT & Digitalisierung  Haupt- und Personalamt  Rechnungsamt 
Herr Püllenberg 86 45-33 Frau Engelmann (Leitung) 86 45-15  Herr Sauter (Leitung) 86 45-21 
Herr Reichert 86 45-25 Frau Beck (Bürgerbüro) 86 45-27 Frau Beck (Kasse) 86 45-17 
  Frau Bury 86 45-62 Frau Fleig 86 45-61 
Bauamt  Frau Gruninger (Standesamt) 86 45-18 Frau Flink 86 45-22 
Frau Graß (Leitung) 86 45-26 Frau Schindler 86 45-32 Frau Pedneault 86 45-56 
Frau Fischer 86 45-40 Frau Zürn (Bürgerbüro) 86 45-16 Frau Schmider 86 45-23 
Frau Haßler 86 45-24     Frau Strauß  86 45-60 
Frau Olenberger 86 45-19    Frau Würzburger 86 45-13 
  Tourismus, Marketing, Kultur   Umweltamt/Naturzentrum Rheinauen 
Hausmeister  Frau Schüle  86 45-28 Herr Schindler (Leitung) 86 45-51 
Herr Ignatov 01 57 82 86 45 20 Frau Banasik 86 45-35 Herr Bellert (Förster) 86 45-52 
  Frau Himmelsbach 86 45-35 Herr Gorecky 86 45-65 
Bauhof der Gemeinde Rust  Frau Kopf 86 45-38 Frau Haller-Werner 86 45-53 
Herr Schüber (Leitung) 74 32 Frau Schumacher 86 45-37 Frau Lang 86 45-55 
     
Grünschnittsammelstelle  Rheingießenhalle 
Mo 14 – 17 Uhr Sa 9 – 13 Uhr Herr Feißt (Hallenwart) 42 70 20   
Herr Hauser               01 57 82 86 45 06    
Herr Löwel                01 57 82 86 45 05 

 
Kindergärten & Schule 
Elzwiesen Kindergarten  Kita Rheinpiraten  KiTa St. Michael 
Leitung: Frau Neuß 4 33 55 70 Leitung: Frau Sen 7 88 92 00 Leitung: Frau Lotto 64 14 
kindergarten@rust.de  rust@junikaefer.info  kita.rust@se-rust.de 
Grund- und Gemeinschaftsschule  Schulsozialarbeit  Schülerbetreuung im Rahmen 
Sekretariat 42 72 00 Frau Stephan 01 57 / 82 86 45 00 der verlässlichen Grundschule 
poststelle@gms-rust.schule.bwl.de  Ansprechpartnerin Soziales/Kinder/Jugend  01 76 / 15 83 91 22 
www.schule-rust-grafenhausen.de  bei der Gemeindeverwaltung     
  Frau Strauß  86 45-60 

 
Notrufe  Störungsdienste  Sonstige von A – Z 
Feuerwehr          112 Wasser 86 58 53 Bevollmächt. Bezirksschornsteinfeger 
Feuerwehrgerätehaus    7 66 35 Gas 0800 2 76 77 67 Harald Schwendemann 07826/96 64 56 
Polizei         110 Strom 0800 3 62 94 77 Mobil: 01 71 4 37 87 03 
Polizeiposten Rust 78 93 30 Breitband TV/Radio-Netze  Tobias Dehring 4 33 30 23 
Rettungsdienst/Notarzt         112 24h-Servicehotline 0221 46619100 Mobil: 01 51 64 50 04 97 
Krankenhaus Ettenheim      43 00   Europa-Park 7 71 11 11 
Krankenhaus Lahr 0 78 21 9 30 Apotheken-Notdienste  Jugendzentrum 86 68 68 
Vergiftungsinfozentrale 07 61 1 92 40 01.02.: Karls-Apotheke Mahlberg Nachbarschaftshilfe 86 53 74 
    St. Katharina-Apotheke Endingen Pfarrämter 
Bereitschaftsdienste  02.02.: Schloss-Apotheke Lahr Ev. Pfarramt Mahlberg 0 78 25 93 82 
Allgemeinmedizin 116 117  Rathaus-Apotheke Kenzingen Kath. Pfarramt Rust 8 61 48 00 
(kostenfrei)  03.02.: Apotheke am Storchenturm Lahr Pflege-Centrum Kenk 
Apothekennotdienst 08 00 2 28 22 80  Mithras-Apotheke Riegel Ambulanter Dienst 0 78 21 92 29 52 
Zahnärztlicher  04.02.: Schlüssel-Apotheke Lahr Mobile Pflege 01 72 7 13 13 20 
Notdienst 0 18 03 22 25 55 11  St. Blasius-Apotheke Wyhl Postagentur  86 58 90 
Tierärztlicher Notdienst  05.02.: Die Engel Apotheke Lahr Sozialstation  78 91 70 
Den tierärztlichen Notdienst erfragen   Stadt-Apotheke Herbolzheim Telefonseelsorge  08 00 1 11 01 11 
Sie telefonisch bei Ihrem Haustierarzt.  06.02.: Hirsch-Apotheke Lahr Tierkörperbeseitigung 
   Üsenberg-Apotheke Kenzingen Protec, Orsingen 0 77 74 9 33 90 
  07.02.: Alemannen-Apotheke Wildtierberatung 86 45 36 
   Tulla-Apotheke Rheinhausen 
   Dienstzeit von 08:30 bis 08:30 Uhr   
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Gemeinde

77977 Rust

Landkreis

Ortenaukreis

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl
des Gemeinderats am 9. Juni 2024
1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats statt.

In Rust sind dabei 14 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Bewerber enthalten,
wie Gemeinderäte zu wählen sind.

2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und
spätestens am 28. März 2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeisteramt
Rust, Fischerstr. 51, 77977 Rust schriftlich einzureichen. Später eingehende Wahlvorschläge müssen zurückgewiesen
werden (§ 18 Abs. 2 KomWO).

2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden.
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig.

2.2 Zulässige Zahl der Bewerber

2.2.2 Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen (höchstens) so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind.

Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen.

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versammlung der von diesen
aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen
Verfahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen.

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem
Wahlvorschlag festlegen.
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde.

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend.

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat.

Nicht wählbar sind Bürger,
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter nicht besitzen;
● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-

bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten;

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber;
● bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden.

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname
oder Künstlername angegeben werden.

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; für
keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden.

2.6 Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.
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2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen.

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO).

2.9 Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften);

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge
● von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind;
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören.

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Rust, Fischerstr. 51,
77977 Rust – kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die ausgegebenen amt-
lichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einreichenden
Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben werden von der
ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-
/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu
dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach
§ 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12
Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungs-
lose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben und einen Wahlvorschlag unterstützen wollen,
müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt entsprechend.

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für
eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4
KomWO).

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO).

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich;
● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-

keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates
über die Wählbarkeit;

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in
der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten;

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die Nie-
derschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen
sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung
eingehalten worden sind;

● die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen;

Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist zur
Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse
in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.
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2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bezeich-
net werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen
von Wahlorganen entgegenzunehmen.

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklärungen
sowie für Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Rust, Fischerstr. 51, 77977
Rust.

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO.

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von
der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem
Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis
sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat.

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis– gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantra-
gen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis – haben wird.

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen.

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt den
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai
2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Rust, Fischerstr. 51, 77977 Rust eingehen.

Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Rust, Fischerstr. 51,
77977 Rust bereit.

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30
der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend.

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat.

Ort, Datum

Rust, 1. Februar 2024
Bürgermeisteramt

gez. Dr. Kai-Achim Klare, Bürgermeister
Unterschrift, Amtsbezeichnung
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wieder freigegeben. In allen weiteren Straßen kann es zu 
Sperrungen und Behinderungen bis 20:00 Uhr kommen. Die 
ausgeschilderte Umleitung ist zu beachten. Bitte halten Sie 
die Umzugsstrecken frei von parkenden Autos. 
  
Wir bitten Verkehrsteilnehmer um Beachtung und 
Verständnis. 

VERABSCHIEDUNG 
Bürgermeister Kai-Achim Klare verabschiedete vergangene 
Woche Frau Sonja Lienhard.
Frau Lienhard arbeitete seit der Eröffnung des Elzwiesen 
Kindergarten im Jahr 2012 bei der Gemeinde Rust als Erzie-
herin. Frau Lienhard war damit maßgeblich am erfolgrei-
chen Aufbau der kommunalen KiTa-Einrichtung beteiligt. 
2018 wechselte sie vom Kindergartengebäude in der Walter-
Schießle-Straße in die Waldgruppe im Oberwald. 
  

Bürgermeister Klare und Kindergartenleiterin Donata Neuß 
danken Sonja Lienhard für ihr erbrachtes Engagement und 
wünschen ihr im Namen der Gemeinde Rust alles Gute 
sowie Gesundheit für ihren neuen Lebensabschnitt. 

 

VOLLSPERRUNG IN DER FRANZ-SALES-STRASSE, 
HÖHE HAUS NR. 30 
Aufgrund der Herstellung eines Hausanschlusses in der 
Franz-Sales-Straße, muss diese auf Höhe des Hauses 
Nummer 30 voll gesperrt werden. Die Arbeiten finden an 
voraussichtlich 3 Tagen, maximal aber 5 Tagen zwischen 
dem 05. Februar und dem 09. Februar statt. 
  
Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die vor Ort ausge-
schilderte Umleitung über die Jakob-Schneider-Straße, die 
Peter-Thumb-Straße und die Draisstraße zu nutzen. Die 
Zufahrt zum Lilienweg bleibt jederzeit gewährleistet. 
  

 

ÖFFNUNGSZEITEN ÜBER FASTNACHT
Die Dienststellen der Gemeindeverwaltung sind am 

Schmutzigen Donnerstag, 8. Februar,  
nachmittags geschlossen. 

  
Am Rosenmontag, 12. Februar und Fastnachts-

dienstag, 13. Februar 
bleiben die Dienststellen der Gemeindeverwaltung 

ganztags geschlossen. 
 

Ab Aschermittwoch sind wir zu den üblichen 
Öffnungszeiten wieder für Sie da! 

DAS MITTEILUNGSBLATT DER WOCHE 7 
ERSCHEINT AM DONNERSTAG, 15. Februar 2024.

REDAKTIONSSCHLUSS HIERFÜR IST BEREITS AM
FREITAG, 9. Februar um 10:00 UHR!

INFO

RHEINGIESSENHALLE GESCHLOSSEN! 
Die Rheingießenhalle bleibt auf Grund  

der Fastnachtszeit von 
  

Montag, 05.02.2024  
bis einschließlich 

Sonntag,18.02.2024  
  

für den Trainings- und Sportbetrieb geschlossen. 
  

Wir bitten um Beachtung! 
  

Ihre Gemeindeverwaltung Rust 

VERKEHRSBEHINDERUNGEN AUFGRUND VON 
FASTNACHTSUMZÜGEN IN RUST 
Am Donnerstag, den 08. Februar 2024 findet wieder traditi-
onell der Hemdglunkerumzug in Rust statt. Es kann von 
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der 
Ritterstraße, Karl-Friedrich-Straße, Austraße, Fischerstraße 
und der Hindenburgstraße kommen. 
  
Außerdem findet am Dienstag, den 13. Februar 2023 von 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr der Fastnachtsumzug in den 
Straßen Ellenweg, Walter-Schießle-Straße, Hindenburg-
straße, Kirchstraße, Ritterstraße, Karl-Friedrich-Straße und 
Fischerstraße statt. Diese sind im genannten Zeitraum voll 
gesperrt. Die L 104 (Karl-Friedrich-Straße und Fischer-
straße) wird nach dem offiziellen Umzug schnellstmöglich 
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RINGHEIM UND RUST GRÜNDEN GEMEIN-
SAMEN BIOTOPVERBUND 
„Der Schutz unserer Lebensräume darf nicht an den 
Gemeindegrenzen halt machen. Es bedarf vielmehr ein 
Netzwerk der Natur“. Dieser Grundüberzeugung der 
Landesregierung Baden-Württemberg haben sich Rings-
heim und Rust angeschlossen und gemeinsam einen inter-
kommunalen Biotopverbund gegründet. 
  
Ein Biotopverbund hat dabei das Ziel, Lebensräume von 
Tieren und Pflanzen miteinander zu verknüpfen, sodass 
diese wandern und sich genetisch austauschen können. Mit 
dem Zusammenschluss von Ringsheim und Rust reihen 
sich beiden Gemeinden in die landesweite Biotopverbunds-
planung ein, die vom Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft auf den Weg gebracht wurde. 
  
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verbindung 
von Lebens- und Naturräumen, die durch menschliche 
Eingriffe voneinander getrennt wurden. „Als ein konkretes 
Beispiel ist zwischen unseren beiden Gemeinden die Auto-
bahn zu nennen, die für Tiere eine Barriere darstellt. Hier 
möchten wir uns überlegen, wie Biotope aufgewertet oder 
miteinander verknüpft werden können, beispielsweise durch 
Wildwechselkorridore“, erklärt Ringsheims Bürgermeister 
Pascal Weber ein Ziel des Biotopverbunds. 
  

Für die Biotopverbundsplanung haben sich die beiden 
Gemeinden das Institut für Naturschutz und Landschafts-
analyse (INULA) aus Freiburg sowie den Landschaftserhal-
tungsverband Ortenaukreis e.V. mit ins Boot geholt. 
Gemeinsam mit dieser ökologischen Expertise wollen 
Ringsheim und Rust Kartierungen durchführen, um zu 
analysieren, wo weitere Biotope angelegt werden können. 
Die Projektsteuerung liegt dabei beim Umweltamt der 
Gemeinde Rust unter der Leitung von Alexander Schindler. 
  
Ein weiteres Bestreben des Biotopverbunds sei es, alle 
ökologischen Fachbehörden gemeinsam mit den Land-
wirten, Jägern und Fischern an einen Tisch zu holen, um 
über Herausforderungen bei den entsprechenden Tätig-
keiten zu sprechen, erklärt Rusts Bürgermeister Kai-Achim 
Klare. „Unser Ziel sollte ein möglichst unbürokratischer 
Austausch zwischen all denjenigen sein, die zu einem nach-
haltigen und ausgewogenen Fortbestehen der Artenvielfalt 
beitragen“, so Klare. In einem ersten Schritt wird es im 
Naturzentrum Rheinauen einen Infoabend geben. 

STÖRUNGEN UND SCHÄDEN AN DER STRASSEN-
BELEUCHTUNG MELDEN 
Störungen, welche keine Sofortmaßnahme benötigen, 
können jetzt auch direkt über den folgenden Link und 
QR-Code gemeldet werden: 
  
https://www.netze-bw.de/dienstleistungskunden/beleuch-
tung/stoerung-strassenbeleuchtung 

Nach Eingabe der betroffenen Gemeinde können hier 
folgende Störungen gemeldet werden:
• Leuchte flackert
• Leuchte brummt
• Leuchte fehlt
• Falscher Leuchtenbereich
• Leuchte eingewachsen
• Leuchtenglas defekt
• Eine Leuchte ist aus
  
Störungen, die eine Gefahr darstellen, können nicht online 
gemeldet werden, da hier sofortiges Handeln erforderlich 
ist. Bitte kontaktieren Sie in diesen Fällen umgehend die 
Leitstelle der Netze BW unter der Rufnummer 0800 3629 
477. (Erreichbarkeit 24/7) 
  
Beispiele hierfür sind:
• Mehrere Leuchten in derselben Straße aus
• Mast/ Schaltschrank ist beschädigt oder offen
• Kabel / Leitung liegen frei oder sind defekt
   

Weiterhin können die Störungsmeldungen 
auch bei der Gemeinde Rust, per Mail bei 
m.fischer@rust.de oder telefonisch unter 
07822 8645-40 gemeldet werden. 

 

SCHLAGRAUMVERSTEIGERUNG IM RUSTER 
OBERWALD AM 4.2.2024 
Im Ruster Oberwald gibt es weiteren Schlagraum, haupt-
sächlich Roteichenkronen. 
  
Am Donnerstag 1.2.2024 und Freitag 2.2.2024 liegen im 
Naturzentrum die Pläne aus. 
Die Versteigerung findet am Sonntag 4.2.2024 um 8.30 Uhr 
an der Oberwaldhütte statt. 
  
Während der Schlagraumversteigerung im Ruster Ober-
wald am 04.02.24 wird zusätzlich Brennholz lang verstei-
gert. Diese liegen entlang des Wiehlerwegs. 
Brennholz in langer Form am Weg gibt es Ende Februar im 
Ringsheimer Niederwald. 
  
Revierleiter Klaus Niehüser 
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Auch in Rust bietet die Gemeinde im Rahmen des Figuren-
theaterfestivals zwei Aufführungen an. Hierfür wurde das 
Bremer Figurentheater Handpuppen engagiert. 
Am Freitag, den 08. März ist um 15:00 Uhr das Kinderthe-
aterstück „Oh, wie schön ist Panama“ für Kinder ab 3 Jahren 
und Erwachsene zu sehen. Am Abend findet um 20:00 Uhr 
das Theaterstück „Der kleine Horrorladen“ für Jugendliche 
ab 16 Jahren und Erwachsene statt. Beide Vorstellungen an 
diesem Tag werden in der Rheingießenhalle präsentiert. 
  
Ab sofort sind die Tickets auch im VVK in der Tourist-Infor-
mation erhältlich. 
  
„Oh, wie schön ist Panama“
VVK 7€ Kinder/ 9€ Erwachsene 
Tageskasse 8€ Kinder/ 10€ Erwachsene 

„Der kleine Horrorladen“
VVK 17€ Erwachsene 
Abendkasse 19€ Erwachsene 
  
Weitere Informationen zur PuppenParade Ortenau sowie 
Termine der anderen teilnehmenden Kommunen finden Sie 
unter www.puppenparade.de/ 
  
Abgabe der Meldescheine Januar 2024 
Wir möchten die Gastgeber daran erinnern, die ausgefüllten 
Meldescheine des Monats Januar bis spätestens 10. 
Februar 2024 in der Tourist-Information abzugeben. Außer-
halb der Öffnungszeiten können Sie die Meldescheine auch 
gerne in den Briefkasten der Tourist-Information einwerfen. 
Falls Sie keine Gäste im Januar hatten, teilen Sie uns 
das bitte auch mit. 

 

Veranstaltungen
im naturzentrum

Monatsprogramm Februar 
  
RANGERWORKSHOP:
Märchen von großen und kleinen Tieren
(mit Eltern) 
Kommt mit ins Märchenland und lauscht den Abenteuern 
von großen, kleinen, klugen und mutigen Tieren. Zum 
Abschluß
basteln wir noch ein kleines Andenken. 
Alter: 3 bis 6 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Freitag, 2. Februar 2024 um 14:30 Uhr 

„Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Ringsheim 
und Rust hat sich schon bei vielen Themen wie beispiels-
weise beim ÖPNV, der Wasserversorgung oder dem 
Tourismus bewährt. Wir freuen uns, nun auch bei der Biotop-
verbundsplanung gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, 
so die beiden Bürgermeister Weber und Klare unisono. 

In Kooperation mit der Stadt Ettenheim bietet die Ortenauer 
Energieagentur am Mittwoch, den 21. Februar 2024 ab 14 
Uhr im Rathaus Ettenheim kostenfreie und neutrale Energie-
Erstberatungen für die Bürgerinnen und Bürger von Etten-
heim, Mahlberg, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, 
Ringsheim, Rust und Schuttertal an. 
Termine können im Rathaus Ettenheim mit Josephine 
Gauerhof unter 07822 - 432 301 vereinbart werden.  
  
Mögliche Themen der Erstberatungen sind: energetische 
Sanierung, Neubau, Heizen mit erneuerbarer Energien, 
Photovoltaik und Fördermittel.   
Im persönlichen Beratungsgespräch verschafft sich der 
Berater einen ersten Überblick über den energetischen 
Zustand des Bestandsgebäudes oder den energetischen 
Standard eines Neubaus. Er erläutert geeignete Maßnahmen 
zur Senkung des Energieverbrauchs und gibt Hinweise zu 
Investitionskosten, zur Wirtschaftlichkeit und zu den gesetz-
lichen Vorgaben. 
  
Die Ortenauer Energieagentur kommt auch zu Bürgerinnen 
und Bürger nach Hause und führt dort Gebäude-Checks und 
Heizungs-Eignungs-Checks der Verbraucherzentrale durch. 
Hierfür können Termine direkt unter 0781 - 92 46 19 0 verein-
bart werden. 

abfallentsorgung
Müllabfuhr in der nächsten Woche:  
Donnerstag, 08.02.24 Graue Tonne 
Freitag, 09.02.24 Gelber Sack 
 

TourisTinfo
der Gemeinde rusT

PuppenParade Ortenau – Figurentheater 
Festival 
Die PuppenParade Ortenau geht 2024 in eine 
neue Runde und präsentiert vom 02. März bis 
zum 24. März ein abwechslungsreiches Thea-
terprogramm. Zwölf teilnehmende Kommunen 
laden in diesem Zeitraum zu ihren vielfältigen 
Vorstellungen ein. 
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Ausgestattet mit Schnitzmessern gehen wir in den Wald und 
schnitzen uns einfach selbst einen. 
Alter: 8 bis 14 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 25 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Freitag, 23. Februar 2024 um 14:30 Uhr 
  
KRÄUTERWORKSHOP:
Kopfweiden - Kahler Kopf und nasse Füße 
Kennst du die lustigen Kopfweiden vom Allmendsee? Kopf-
weiden sind Lebensraum für viele Tiere. Die Menschen 
nutzen sie zum Flechten von Körben und Zäunen. Die 
Weide mit ihrer Rinde ist aber auch eine wertvolle Heil-
pflanze, deren Hauptwirkstoff heute im Labor für eines der 
meistbenutzten Schmerzmittel produziert wird. An diesem 
Nachmittag ernten wir die Rinden für unseren Kräutervorrat 
und basteln mit Weidenzweigen einen kleinen
„Frühlingsbringer“. 
Alter: 5 - 10 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 8, max. 14 
Dauer: 2,0 Stunden 
Kosten: € 9,50 pro TeilnehmerIn inkl. Material 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Freitag, 23. Februar 2024 um 15:00 Uhr 
  
HOLZ- UND KREATIVWERKSTATT:
GROSS-/ELTERN-KIND-PROJEKT: Nistkasten bauen 
Für die heimischen Vögel wird die Suche nach einem geeig-
neten Brutplatz zunehmend schwerer. Mit dem Nistkasten 
„Marke
Eigenbau“ werden die Vögel aktiv unterstützt. In der Holz-
werkstatt bauen wir eigene Nistkästen für Ihren Garten oder 
Balkon. 
Keine Altersbeschränkung 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 12 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 10 pro Großeltern-/Eltern-Kind-Paar Inkl. Materi-
alkosten 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Montag, 26. Februar 2024 um 14:30 Uhr 
  
RANGERWORKSHOP:
Relaxed in den Feierabend  
Für alle die den Tag mit einer kleinen, aktiven Runde in der 
Natur ausklingen lassen wollen. Runter kommen und 
entspannt in den Feierabend. 
Alter: Erwachsene 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Donnerstag, 29. Februar 2024 um 16:30 Uhr 
 

RANGERWORKSHOP:
Auf Spurensuche durch Wald und Feld 
Wer ist hier entlang gelaufen? Wer hat an diesem Blatt 
geknabbert? Von welchem Vogel stammt diese Feder? 
Heute gehen wir auf Spurensuche und lernen die Spuren 
der Tiere zu „lesen“. 
Alter: ab 6 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Mittwoch, 14. Februar 2024 um 14:30 Uhr 
  
RANGERWORKSHOP:
Ruster DorfrallyE$ 
Am heutige Tag erfahren wir bei der Dorfrallye auch 
geschichtliches über Rust. Wo ist der ...? Was war vor 100 
Jahren in
diesem Haus? Viele interessante Fragen und Aufgaben gibt 
es zu lösen. 
Alter: ab 8 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Montag, 19. Februar 2024 um 14:30 Uhr 
  
RANGER-RADWANDERUNG:
Überwinterungsgäste an der „Vogelraststätte Tauber-
gießen“ 
Auf einer schönen Radtour werden wir nach Überwinte-
rungsgästen wie z.B. Berg,- Moor,- Eis,- Samt,- und Trauer-
enten
Ausschau halten. Auch der Fischadler ist ein kurzer Gast im 
heimischen Naturschutzgebiet. 
Alter: Erwachsene und Familien 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Mittwoch, 21. Februar 2024 um 14:30 Uhr 
  
RANGERWORKSHOP:
Die Geschichte des Feuers  
Die Flammen des Feuers nutzt der Mensch schon seit der
Jungsteinzeit. Auf dieser geschichtlichen Zeitreise werden 
wir unter anderem versuchen mit dem Feuerstahl ein Lager-
feuer
zu entfachen, um uns dann leckeres Popcorn zuzubereiten. 
Alter: 8 bis 12 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 6 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Donnerstag, 22. Februar 2024 um 14:30 Uhr 

RANGERWORKSHOP:
Das Wandern ist des Müllers Lust... 
Lust zum Wandern? Am besten mit einem Wanderstock! 
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Ca
rst
en &

Katja

mittwochs 15-17 Uhr
für GrundschülerInnen

KIDSTREFF
07.02 Fasentparty

14.02 Kinderkino

21.02 Vorlesenachmittag

28.02 Schnitzeljagd

Chillen &
Quatschen

Spontan zusammen kochen und kreativ
sein. Darts, Kicker, usw.

Zocken oder einfach nur gemeinsam
chillen und quatschen.

Ihr bestimmt das Programm!

freitags: 15–18 Uhr – ab 4. Klasse
freitags: 18-20 Uhr – ab 5. Klasse
freitags: 20-22 Uhr – ab 12 J.

samstags: 18-20 Uhr – ab 4. Klasse

K
atja,K

im
&
C
arsten

FEBRUAR 2024

KINDER- und JUGENDZENTRUM “JUZE” Rust
Ludwigstraße 2 - 77977 Rust - Tel. 07822/866868
jugendzentrum-rust.de - juzerust@gmx.de

Telefonzeiten: Di 13-17 Uhr, Mi 13-17 Uhr, Fr 15-20 Uhr

dienstags 15-17 Uhr
für Mädchen ab Klasse 3-7

MÄDCHEn-
TREFF

06.02 Fasentdeko basteln

20.02 Amerikaner backen

27.02 Aufklappmonster malen

samstags 15-18 Uhr
für Jungs der 3. - 7. Klassen

JUNGSTREFF
03.02 Moviemittag

10.02 gemeinsam kochen
17.02 Speckstein bearbeiten

24.02 Spaziergang

freitags 16 – 18 Uhr
oder nach Absprache

SPRICH DICH AUS!
Machst Du Dir über etwas Sorgen?

Oder brauchst du mal jemand der dir
einfach zuhört? Komm gerne zu einem
Gespräch unter vier Augen zu uns.

Wir sind für dich da!

Wir bitten um
Voranmeldung per

Email für alle
grün unterlegten
Angebote bis
10 Uhr des

Angebotstages

Carsten od. Katja

Kim & Katja

C
arsten

SPECIAL
EVENT

Freitag, 12.01, 16-18 Uhr
für Kids ab der 4. Klasse

Turnbeutel bemalen
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GEMEINDE UND 
FRAKTIONSPOLITIK
A

Einladung zur Vorstandssitzung
Wir treffen uns am Mittwoch, den 07. Februar 2024 bei Karl-
Heinz Debacher zur Vorstandssitzung. 
Beginn der Sitzung ist um 20.00 Uhr. 

Kath. Kita St. Michael, Elzwiesen Kindergarten

und Kita Rheinpiraten

Dschingdarassa, bum, traro, am
„schmutzige Dunschdig
Sin d Kindergärde widder do!

Mit viel Krach narri un narro
Mache mir Hamglunger s´ganz
Dorf froh.
Ohni z´ beddle un schnurre geht`s nadirlig nit,
drum riäfe mir „gizig, gizig, ihr liäbi Litt.“
Mir fraie uns scho hitt uff diä närrisch Zitt,
d`kleine un d`große Narre vun

d` Kindergärde

Lesespaß für die ganze Familie!
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Chemmet mol us eurem Schneckehuus use un machet 
mit. 
Bruuche cha me jeden, ob ihr’s glaube oder nit. 

Die ganzi Jomerei nutz nit, ändert au nit un macht scho 
garnit froh. 
Un wenn mir ehrlich sin, jomere mir au immer no uff sehr 
hohem Niveau. 

Wo genau uff de Welt losst sichs besser lebe als in 
unserem Land?  
Lueget euch ruhig mol um, lueget e mol über de Teller-
rand. 

Dann sähn ihr viellicht wie mir immer no chenne s`Lebe 
genieße un wie scheen es mir trotz allem no hänn. 
Es isch kei Wunder, dass so viele Mensche uss aller Welt bi 
uns lebe wänn. 

Drum werdet gelasse, freundlich zue-änander un diänt 
au mol lache. 
Bringet euch ii, sind hilfsbereit un diänt au mol ebbis ohni 
Eigenutz mache. 

Dann wird jede vu uns im Alltag Veränderunge erläbe. Ohni 
sich im Gegezug uff d‘Stroß zu chläbe. 

Mit nem Grueß uss miinere Heimat 
(vu Bamlach) hör ich die Zeile jetzt uff – 
Dert griasst me sich an Fasnet herzlich mit: GÄCH – 
BERGUFF!!  

Des isch a Lebensmotto wu garantiert nit schadet, ich sags 
euch ungeniert, 
ich hoff des wird vu euch demnächscht mol usprobiert. 

Glückseligi Däg, sin luschtig un froh, 
ich griass herzlich mit Narri un Narro! 

 Ihr wisset sicher, wer do gschriebe  het un demit het z‘schaffe 
gha – 
Nadiirlig - de Narr uss’m Pfarrhuus – 
 S‘ Antonia  

Gottesdienstordnung  
Freitag, 02.02.2024 – Darstellung des Herrn  
Ru. 18.30 Uhr Messfeier mit Blasiussegen  
   
Samstag, 03.02.2024 – Hl. Ansgar  
Ru. 16.00 Uhr Anbetung und Beichtgelegenheit  
Ru. 18.30 Uhr  Messfeier am Sonntagvorabend mit 

Kerzenweihe und Blasiussegen  
        Wie beten für Maria Schwendemann geb. 

Uhl (1.Ged.), Walter Flamm, Georg Lenz, 
Enkel Gregor und verst. Angehörige 

       (Übertragung im Livestream)  
   
Sonntag, 04.02.2024 – 5. Sonntag im Jahreskreis  
Gr. 10.00 Uhr Messfeier mit Blasiussegen  
   
Dienstag, 06.02.2024 – Hl. Paul Miki und Gefährten  
Ri. 18.00 Uhr Rosenkranz  
Ri. 18.30 Uhr  Messfeier mit Kerzenweihe, Blasiussegen 

und Segnung des Agathabrotes  
   
Mittwoch, 07.02.2024  
Gr. 18.00 Uhr Rosenkranz im Pfarrheim  
Gr. 18.30 Uhr Messfeier im Pfarrheim  

Kirchliche
NachrichteN

Pfarrbüro Rust
Hindenburgstraße 27, 77977 Rust 
Tel: 07822 86148-00, Fax: 86148-29 
E-Mail: pfarrbuero@se-rust.de 
www.se-rust.de 
  
Bürozeiten:
Dienstag 14.30 – 16:30 Uhr
Freitag 08:30 - 11:30 Uhr 
  
Pfarrer Josef Rösch 
Tel: 07822 86148-14 
E-Mail: roesch@se-rust.de 
  
Pastoralreferentin Stefanie Eisele 
Tel: 07822 86148-12 
E-Mail: eisele@se-rust.de 
  
Gemeindereferentin Antonia Hugenschmidt 
Tel: 07822 86148-13  
E-Mail: hugenschmidt@se-rust.de 

Uff ä Wort  
  
Die fünfti Johresziit isch wieder do. 
So griass ich erscht mol alli mit: Narri un Narro! 
In aller Kürze un Eile, 
Ha ich für euch wieder dichtet un greimt ä paar Zeile. 

Ha mir lang überlegt - Was soll ich an dere Stell euch 
diesmol blos sage, 
in de Welt gäb es jo so Vieles zu beklage. 
Me meint, de Deufel isch überall los und mischt sich in 
alles ii. 

Wie scheen isch des no vor dene ganze Krise, Demos, 
Schtreiks un Kriegereie gsii. 

Doch es hilft nit mit´m Finger uff die Andere zu zeige un 
Vorwürf zu mache. 
Jede un Jeder soll sich an die eigene Nase fasse. 

Wo bliibt eigentlich des gesellschaftliche Interesse vu de 
breite Masse, ihr liebe Liit. 
Wer übernimmt in Verein, Dorf oder Gesellschaft überhaupt 
no Verantwortig hüt. 
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Save the Date -  
Dankeschön-Abend für Ehrenamtliche 
Am Freitag, 03. Mai 2024 findet ein Dankeschön-Abend für 
alle ehrenamtlich Mitarbeitenden der Seelsorgereinheit 
Rust statt. Eine persönliche Einladung ergeht zeitnah. 
  
  
Pfarrbüro und Kirchen geschlossen 
Am Rosenmontag, 12.02. und Fastnachtsdienstag, 
13.02.2024 bleibt das Pfarrbüro in Rust ganztags 
geschlossen. 
Unsere Kirchen sind über die Fastnachtstage nur zu den 
Gottesdienstzeiten geöffnet. 

 
Schmutziger Dunnschdig und Fasent-
zischdig 
... isch Bücherei zue! 
An den übrigen Öffnungstagen freuen wir uns 

auf Ihren Besuch. Wir haben neue Bücher für Sie. 
  
Winterzauber in der kleinen Traumküche in Cornwall 
von Jane Linfoot – Gwen und ihre Freundin Ella wollen in St. 
Aidan ein Cottage renovieren um dort zu wohnen. Allerdings 
brechen sie, ohne es zu wissen, in das Cottage ihres Nach-
bars Ollie ein. Und als sich dann Gwen noch vor dem 
gutaussehenden Ollie fast nackt auszieht, beginnt eine Zeit 
in Cornwall, die alles andere als ruhig ist. 
  
Nicht von dieser Welt von Michael Ebert – Mischa lebt 
nach dem Tod seines Vaters mit seiner Mutter, einer Kran-
kenpflegerin, in einer Personalwohnung ein unzumutbares 
Leben. Als er die 17-jährige Sola aus Zaire kennenlernt 
ändert sich das. Beide fassen den Entschluss und reisen 
vom Schwarzwald quer durch das wiedervereinigte Deutsch-
land nach Halberstadt. Dort sollen hunderte Milliarden 
Ostmark vergraben sein. Ein warmherziges und amüsantes 
Aufbruchsbuch. 
  
Bleibt das Herz stehen, wenn man niest von Carola 
Holzner – Dr. med. Holzner beantwortet Fragen aus der 
Welt der Medizin so, dass jeder die Antwort versteht. Dabei 
vermittelt sie Wissen mit einer großen Portion Humor und 
räumt dabei mit Mythen und Irrtümern auf. 
  
Monster von Nele Neuhaus - Hinter einem Marienaltar auf 
einem Feld wird die Leiche eines 16-jährigen Mädchens 
gefunden. Den ersten Ermittlungen zufolge soll sie von 
einem abgelehnten Asylbewerber erdrosselt worden sein, 
dessen DNA am Tatort gefunden wurde. Bevor die Ermittler 
mit ihm sprechen können, taucht er unter. Fast gleichzeitig 
wird die Leiche eines Mannes entdeckt, der von einem Auto 
überfahren wurde und dessen Körper mit Bisswunden 
übersät ist. Die Ermittler Sander und von Bodenstein stehen 
vor einem Rätsel. 
  
Besuchen Sie uns doch zu den üblichen Öffnungszeiten in 
der Bücherei in der Kirchstraße 43. Schauen Sie und 
machen sich ein Bild von dem Bestand unserer Bücherei. 

Donnerstag, 08.02.2024 – Hl. Hieronymus Ämiliani  
Ru. 16.00 Uhr Rosenkranz  
Ka. 18.30 Uhr Messfeier entfällt!  
   
Freitag, 09.02.2024  
Ru. 18.30 Uhr Messfeier im Pfarrsaal  
   
Samstag, 10.02.2024 – Hl. Scholastika  
Ka. 18.30 Uhr  Messfeier am Sonntagvorabend mit 

Kerzenweihe und Spendung des Blasi-
sussegens  

        Wir beten für Fritz Löffel (verst. in Gundel-
fingen), Martha Löffel (verst. in Freiburg) 
 

   
Sonntag, 11.02.2024 – 6. Sonntag im Jahreskreis  
Ri. 10.00 Uhr Messfeier  

Jahresstatistik 2023 
 

 Taufen 

Erstkom
 

m
union 

Trau
ungen 

Sterbe 
fälle 

Kirchen 
austritte 

W
ieder 

eintritte 

Grafen
hausen 6 9 2 17 18 0 

Kappel 9 12 0 13 34 0 

Rings
heim 11 19 5 22 25 0 

Rust, 
Petri 
Ketten 

11 13 5 21 54 0 

Rust, 
Europa
Park 

40 0 4 0 0 0 

SE
gesamt 77 53 16 73 131 0 

SE ohne  
Europa 
Park 

37    53 12 73 131 0 

 
Stand: 23.01.2024

Segnung des Agathabrotes 
Im Gottesdienst am Dienstag, 6. Februar um 18:30 Uhr in 
Ringsheim wird das Agathabrot gesegnet. Wer Brot segnen 
lassen möchte, kann dieses gerne zum Gottesdienst 
mitbringen. 
  
Ergebnisse der Kollekten unserer Seelsorgeeinheit, 
die an die Erzdiözese Freiburg weitergeleitet wurden: 
24./25.12. ADVENIAT-Kollekte 3663,39 € 
Weihn.zeit Weltmissionstag der Kinder 360,47 €
Allen Spendern sei ein herzliches Vergelt’s Gott gesagt! 
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Mini-Kirche Mahlberg

für Kinder von 0-6 und ihre Familien

Samstag, 3. Februar, 16 Uhr
in der Schlosskirche Mahlberg

Danach gibt es Möglichkeit

zum Spielen und Basteln im Jakobushaus

Kuchen- oder Snackspenden willkommen!

Schöne Überraschung -
mit Abraham und Sara unterwegs...

Wir freuen uns auf euch!
Euer Mini-Kirchen-Team

Gesprächs-Gottesdienst
mit dem blauen Sofa

Der Gottesdienst mit Überraschungsgast
Sonntag, 4. Februar 2024

10:15 Uhr, Schlosskirche Mahlberg
mitgestaltet von den Konfis 23/24

Sie werden positiv überrascht sein. 
Sie können die Bücher auch über BVS eOpac Grafenhausen 
bei uns bestellen. Den Online-Zugang finden Sie auf der 
Homepage der Seelsorgeeinheit Rust.  
  
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag von 15.30 bis 17.00 Uhr und 
Donnerstag von 17.30 bis 19.00 Uhr 
  
Es grüßt Sie ganz herzlich, 
das Team der Bücherei 
  

Gottesdienste und Veranstaltungen
in der Ev. Kirchengemeinde Mahlberg, Kappel-
Grafenhausen, Rust
Ev. Pfarramt, Rathausplatz 2, 77972 Mahlberg
Tel.: 0 78 25 / 93 82 mahlberg@kbz.ekiba.de
www.ev-kirche-mahlberg.de
Bürozeiten: Dienstag 9:00 – 11:00 Uhr; Mittwoch 15:00 – 16:00 Uhr
Pfarrer Jörg Herbert

Samstag, 03.02.2024
16:00 Uhr Mini-Kirche in der Schlosskirche 
    „Schöne Überraschung – mit Abraham 
    und Sara unterwegs. 
  

Sexagesimä
  

Sonntag, 04.02.2024
10:15 Uhr Gottesdienst „Das blaue Sofa“ in Mahlberg 
    mit Überraschungsgast (Pfr. J. Herbert) 
  
Dienstag, 06.02.2024
14:30 Uhr Frauentreff im Jakobushaus 
  
Mittwoch, 07.02.2024
15:30 Uhr Konfi-Zeit 
19:00 Uhr Andacht 
    Innehalten, um durchzuhalten 
  

Estomihi
  

Sonntag, 11.02.2024
10:15 Uhr Gottesdienst in Mahlberg (Pfr. J. Herbert) 
10:15 Uhr KiKidz-Kindergottesdienst 
    im Jakobushaus 
  
Der blaue Sofa Gottesdienst
Was macht denn ein Sofa in der Kirche? Lädt es die zum 
Entspannen ein, denen die Predigt zu lang ist oder die 
Kirchenbänke zu hart? Auch keine schlechte Idee.   
Aber wenn in der Mahlberger Schlosskirche das blaue Sofa 
steht, dann heißt es: Aufgepasst! Denn dann haben wir 
einen besonderen Überraschungsgast zu Besuch, der uns 
auf dem Sofa etwas von seinem Alltag, seiner Sicht auf die 
Welt und seiner Beziehung zum Glauben erzählt.  
Sie dürfen gespannt sein, wer da alles auf dem Sofa Platz 
nehmen wird.   
  
Der Gottesdienst wird von unseren Konfis gemeinsam mit 
Pfr. Jörg Herbert vorbereitet.  
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fit + AKtiv
rust e.v.

Es ist schon wieder soweit, 
es beginnt die fünfte Jahreszeit. 
Die Halle ist deshalb bald in Narrenhand, 
das ist uns ja allen wohlbekannt. 
Deshalb können wir vom 5. bis 16.2.2024 
keine Kurse geben, 
da lassen die Narren die Halle beben. 
Wir wünschen Euch lustige und närrische 
Tage, 
und ab dem 19.2. 2024 sind wir wieder für 
Euch da, gar keine Frage! 

 

FÖRDERVEREIN ST. JAKOBUS E. V.
Brauchen Sie Nachbarschaftshilfe? 
Wir helfen
• Älteren, kranken und behinderten Menschen
• Familien bei Krankheit der Eltern
• Entlastend pflegenden angehörigen
 
Unser Angebot an Hilfen:
• Einkäufe, Besorgungen
• Hilfen bei häuslichen Tätigkeiten
• Spaziergänge, Vorlesen, Gespräche
• Hilfen rund ums Haus, usw.
 
Förderverein Betreutes Wohnen St. Jakobus e.V. 
Nachbarschaftshilfe Kappel-Grafenhausen 
Kirchstr. 70, Tel. 0 78 22/865374 oder 07822/7872780 
  
Jeden zweiten Dienstag im Monat Sprechstunde in Rust 
  
Nächster Termin (wg. Fastnacht bereits am ersten 
Dienstag im Monat):  
Dienstag, 6. Februar 2024, 
von 10.00 – 11.00 Uhr, 
im Rathaus (Sitzungssaal 1. OG), Fischerstraße 51 
 

Vereine
Der inhalt Der Vereinsmitteilungen liegt in Der
eigenVerantwortung Der jeweiligen Vereine.

bAlthAsAr-hexen
rust e.v.

Sonntag 04.02.2024: 
Umzug der NZ Oberkirch 
Abfahrt um 11:00 Uhr an der Bushaltestelle gegenüber der 
Gaststätte Gashaus zum Ochsen, 
Rückfahrt: 17:30 Uhr 
  
Bitte unbedingt die bestehende Häsordnung beachten! 

 

Ihr Kontakt für private Kleinanzeigen

0781/504 -1455 oder -1456 anb.anzeigen@reiff.de
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nnaarrrreennffaahhrrppllaann 22002244

SScchhmmuuttzziiggeerr DDoonnnneerrssttaagg,, 0088..0022..2244

Ab 6.00 Uhr TTrraaddiittiioonneelllleess FFaasseenntt--EErrwwaacchheenn an der Bachbrugg,
WWaallddmmeeiisstteerr HHeexxeenn sorgen für das leibliche Wohl (versch.
Suppen, Fleischkäse-Weckle, Brezeln, Getränke)

18.00 Uhr: HHeemmddgglluunnkkeerruummzzuugg. Aufstellung in der Kirchstraße Umzugsweg: Kirchstraße,
Hindenburgstraße, Elzbrücke.

18.30 Uhr:: VVooggtteemmppffaanngg aann ddeerr BBaacchhbbrruugggg VVooggtt FFaabbiiaann mit seinem Gefolge wird danach am Alten
Rathaus den Schlüssel erobern und bis Aschermittwoch sein Zepter schwingen.

Anschließend Hemdglunkerball der HHaannffrröözzii RRuusstt ee..VV.. in der Rheingiessenhalle mit DJ Pommes EEiinnttrriitttt
ffrreeii !!!!!!

FFaasseenntt FFrreeiittaagg,, 0099..0022..2244

20.11 Uhr Hexenball der BBaalltthhaassaarr HHeexxeenn in der Rheingiessenhalle (Einlass: 19.30 Uhr)

Buntes Treiben in den Wirtschaften

FFaasseenntt SSaammssttaagg,, 1100..0022..2244

19.30 Uhr BBrraauucchhttuummssaabbeenndd ddeerr NNZZ HHaannffrröözzii RRuusstt ee..VV.. in der Rheingiessenhalle

EEss wweerrddeenn kkeeiinnee PPllaattzzrreesseerrvviieerruunnggeenn aannggeennoommmmeenn Hallenöffnung 18.00 Uhr

EEiinnttrriitttt: Erwachsene 11 €, 12-16 Jahre 8 € EEiinnttrriitttt uunntteerr 1166 JJaahhrreenn iisstt nnuurr iinn BBeegglleeiittuunngg eeiinneess
EErrzziieehhuunnggssbbeerreecchhttiiggtteenn mmöögglliicchh !!

FFaasseenntt MMoonnttaagg,, 1122..0022..2244

14.00 Uhr: KKiinnddeerrbbaallll der NZ HHaannffrröözzii in der Rheingiessenhalle. Die Moderatoren werden Sie mit
mancherlei Überraschung durchs Programm führen.

FFaasseenntt DDiieennssttaagg,, 1133..0022..2244

14.00 Uhr: Traditioneller UUmmzzuugg der NNZZ HHaannffrröözzii..

AACCHHTTUUNNGG !! NNeeuuee UUmmzzuuggssssttrreecckkee:: SSttaarrtt iist in den Hindenburgstraße, Karl-Friedrich-Straße, Ritterstrasse,
Kirchstraße. Auflösung an der Rheingiessen-Halle

Nach dem Umzug närrisches Treiben in und vor der Rheingiessen-Halle und den zahlreichen Ständen
entlang der Umzugsstrecke.

Aus versicherungstechnischen Gründen und in Ihrem eigenen Interesse möchten wir hiermit auch im Namen der
Gemeindeverwaltung darauf hinweisen, dass alle Anwohner an der Umzugs- und Aufstellungsstrecke Ihre PKW`s
ab
11 Uhr auf Ihrem Gelände oder außerhalb der Umzugsstrecke abstellen sollen. Ab 12.30 Uhr werden wir den
Ortskern komplett absperren. An der Umzugs- und der Aufstellungsstrecke besteht absolutes Halteverbot.

Nach dem Motto des Ruster Liedes „In Rust isch immer ebbis los, in Rust ischs wunderbar“, lädt die Narrenzunft
„Hanfrözi“ Rust e.V. alle Narren aus Nah und Fern recht herzlich zu ihren Veranstaltungen ein.
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Am Samstag, den 03.02.2024 Arbeitseinsatz um 9 Uhr in 
der Rheingiessen-Halle 
Am Sonntag, den 04.02.2024 sind wir beim Umzug in Seel-
bach. 
Bitte unbedingt die Häs-Ordnung beachten ! 
Im Verhinderungsfall Abmeldung beim Vorstand ! 
Abfahrt ist um 12.00 Uhr an der Rheingiessen-Halle  
  
Daniel Punkt, Oberzunftmeister 

 

Der Obstbauverein Rust bietet auch in diesem Winter wieder 
für interessierte Obstbauern einen Schnitt-Kurs an Spindel-
bäumen an.
Darüber hinaus erfahren Sie interessante und wichtige 
Details über Pflegemaßnahmen für Boden und Bäume 
durch das ganze Jahr. 
Die Mitglieder der Pflanzer-Gemeinschaft aber auch inter-
essierte Bürger/innen sind hierzu herzlich eingeladen. Die 
Teilnahme ist gebührenfrei. 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
  
Treffpunkt: Samstag, 3. Februar um 10.00 Uhr in der 
Obstanlage Rust im „Steinengrün“. 
 

KK-sChützenverein 1927
rust e.v.

KK-Schützenverein 1927 Rust e.V. - Trainingszeiten ab 
August 2023 - 
  
  
Kinder von 7 - 12 Jahren 
Lichtschießen 
Mittwoch 18 - 19 Uhr 
Freitag 15 - 16.30 Uhr 
  
  
Jugendtraining 
Mittwoch 19 - 20 Uhr 
wöchentlich 
Freitag 17 - 20 Uhr 
gerade Wochen 
  
Erwachsene 
jeden Mittwoch 20 - 22 Uhr 
Sonntags ungerade Wochen 10 - 12 Uhr 
 

nArrenzunft-hAnfrözi
rust e.v.

Straßensperrungen über die närrischen Tage 
  
Das Ordnungsamt weist auf folgende Straßensper-
rungen während der Fastnachtstage hin: 
  
Für den Hemdglunkerumzug am Schmutzigen 
Dunschdig 08.02.2024, 18:00 bis 20:00 Uhr  werden für 
die Umzugsstrecke folgende Straßen kurzfristig 
von der Feuerwehr gesperrt:  
Kirchstraße- Hindenburgstraße- Fischerstraße - Austraße  
  
Am Fastnachtsdienstag, 13.02.2024, 14:00 bis 18:00 
Uhr verläuft der Fastnachtsumzug in Hindenburgstraße 
– Karl-Friedrich-Straße, Ritterstraße, Kirchstraße, 
Ellenweg, Walter-Schiessle-Straße. 
Aufstellung ist im Ellenweg (Höhe Rheingießenhalle und 
der Walter-Schießle-Straße (Höhe Friedhof) 
  
Bitte halten Sie die Umzugsstrecken frei von 
parkenden Fahrzeugen. 
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der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen. Interessierte 
können jederzeit oder zur Turniervorbereitung dienstags 
von 19.30 -21.30 Uhr mit uns zusammen in der Rheingie-
ßenhalle trainieren. Wir freuen uns auch Euer kommen und 
Eure Unterstützung. 
  
Für Ihr leibliches Wohl wird Bestens gesorgt sein; u.a. wird 
Gabys Flammenkuchen Rust dazu beitragen. Mittags ab 14 
Uhr spielen die Sändlemusikanten Rheinhausen für Sie. 
Wir freuen uns, Sie zum Kaffee &Kuchen bei uns begrüßen 
zu dürfen. 
  
Da wir mit dieser Veranstaltung unser 10jähriges Vereinsju-
biläum feiern möchten, haben wir keine Kosten und Mühen 
gescheut. Ab ca. 20 Uhr spielt Rhinwaldsounds  für Sie. 
Eintritt frei (Hut geht rum) 

 

sOziAlverbAnd vdK
rust

Der Ortsverband informiert: 
Sozialreferent einmal im Monat in Lahr 
  
Ab Februar 2024 finden beim VdK Kreisverband Lahr wieder 

sKAtClub ´83
rust e.v.

Spielabendtermine: 
Donnerstag, den 01.02.2024 findet der Skatabend von 19 
Uhr – 21 Uhr im Angelheim statt.
Gästespieler sind jederzeit willkommen. 
  
Achtung geänderter Spieltag wegen Fasnacht
Bereits am Mittwoch, den 07.02.findet der Skatabend 
von 19 Uhr – 21 Uhr im Angelheim statt.
Gästespieler sind jederzeit willkommen. 
  
  
Im Namen des Skatclub´83 Rust e.V.
Karl Betscha 1.Vorsitzender 
 

spOrtverein
rust 1923 e.v.

AH-ABTEILUNG 
Am kommenden Freitag, den 02.02.2024 findet ab 19:30 
Uhr Training in der Rheingießenhalle in Rust statt. Im 
Anschluss an das Training treffen wir uns in Hardys Bar in 
Rust zum gemütlichen AH-Stammtisch und zur Ausflugsbe-
sprechung. 
 

tC 80  Rust e.V.

Spieltag-Ergebnisse  vom Wochenende Winterrunde  
Samstag 27.01.2024  
Herren  
TC Oberharmersbach - TC Rust 6:0 
  
  
Ausblick kommende Spieltage Winterrunde 
Samstag 03.02.2024  
Mixed 50  
TC Rust – TC Breisach Halle Kippenheim 13:00 Uhr 
 

tOpCOrn
rust e.v.

Einladung zum Jedermannturnier am 02.03.2024 
Liebe Cornholefreunde, 
am 02.03.2024 veranstaltet TopCorn Rust e.V. das Jeder-
mannsturnier in der Rheingießenhalle in Rust. Hierbei wird 
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Es gibt vielfältige Möglichkeiten um mit Kindern zu arbeiten. 
Hierzu informieren Expertinnen und Experten der regio-
nalen Erzieherschulen, Bildungsträger für Erziehung, der 
Tageselternverein, das Familienwerk Sölden und die 
Arbeitsagentur Offenburg. 
Von 9 bis 10:30 Uhr werden Vorträge zum Quereinstieg 
angeboten. Interessierte können sich zum neuen Qualifizie-
rungsangebot Direkteinstieg Kita informieren sowie zu 
Umschulungsangeboten in den Berufen Erzieher*in, sozial-
pädagogische Assistenz, Tageseltern sowie 
Familienpfleger*in. Die Arbeitsagentur Offenburg informiert 
über die finanziellen Fördermöglichkeiten, denn im Erwach-
senenalter spielt das Einkommen während der Umschulung 
eine wichtige Rolle. 
  
Die Angebote der Qualifizierung im Quereinstieg sind viel-
fältig. Sie reichen von Vollzeit über Teilzeit bis hin zur berufs-
begleitenden Ausbildung und der praxisintegrierten Ausbil-
dung. 
  
Von 10:30 Uhr bis 13 Uhr können sich Interessierte an Bera-
tungsständen individuell beraten lassen. Die Veranstaltung 
findet in der Arbeitsagentur Offenburg, Weingartenstraße 3, 
Besucherzentrum statt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter: www.eveeno.com/
traumberufe. 
  
Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen von BiZ & Donna der 
Arbeitsagentur Offenburg. 
  
  
Geänderte Öffnungszeiten 
Öffnungszeiten während der Fastnacht 
Am „Schmutzigen Donnerstag“, den 8. Februar, am 12. 
Februar „Rosenmontag“ und „Fastnachtsdienstag“, den 13. 
Februar 2024 sind die Agentur für Arbeit Offenburg, sowie 
die Geschäftsstelle Lahr bis 12 Uhr geöffnet. 
Die Service-Center sind wie gewohnt zwischen 8 und 18 
Uhr unter den Telefonnummern 0800 4 5555 00* (Arbeit-
nehmer) und 0800 4 5555 20* (Arbeitgeber) erreichbar. * 
Diese Anrufe sind kostenfrei. 
  
  
Deutsch-französische Berufsberatung 
Grenzen überschreiten für Bildung und Studium 
Am Donnerstag, den 15. Februar 2024 informiert eine fran-
zösische Berufs- und Studienberaterin aus Straßburg im 
Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit 
Offenburg, Weingartenstraße 3, in persönlichen Gesprä-
chen von 10.00 bis 16.00 Uhr über Ausbildungs- und Studi-
enmöglichkeiten in Frankreich. Es besteht auch die Möglich-
keit zu einem Gespräch per Telefon oder Videocall (ca. 45 
Minuten). 
Die Oberrhein-Region bietet auch grenzüberschreitend 
hervorragende Möglichkeiten zur Ausbildung und Erweite-
rung des persönlichen Horizonts. Mit einem Berufs- oder 
Studienabschluss in Frankreich vertieft man zudem seine 
Kenntnisse der Sprache und Kultur des regional wichtigsten 
Nachbarn. 

offene Sprechstunden mit dem Sozialreferenten statt. Der 
Sozialreferent steht immer am 1. Dienstag eines jeden 
Monats von 9.00 – 17.00 Uhr in der Alten Bahnhofstraße 
10/7 (Nestler-Areal) für Beratungen zur Verfügung. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
  
  
Rentenversicherungsbeitrag in 2024 konstant 
Auch in 2024 bleibt der Rentenversicherungsbeitrag bei 
18,6 Prozent des Bruttolohns. Der Beitrag sei das siebte 
Jahr in Folge konstant, gab die Deutsche Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg (DRV BW) unlängst bekannt. 
Hingegen stieg die Beitragsbemessungsgrenze zur allge-
meinen Rentenversicherung von monatlich 7.100 Euro auf 
7.550 Euro. „Rentenversicherungsbeiträge müssen ledig-
lich bis zu dieser Verdienstgrenze geleistet werden“, stellte 
die DRV BW klar. Wer jedoch freiwillig in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlt, muss monatlich einen um 
3,35 Euro höheren Mindestbeitrag leisten – dieses Jahr 
100,07 Euro im Monat, statt vorher 96,72 Euro. „Der monat-
liche Höchstbetrag liegt bei 1.404,30 Euro“, so eine weitere 
Info der DRV BW. Der gesetzliche Rentenversicherungs-
träger wies noch darauf hin, dass der Regelbeitrag für versi-
cherungspflichtige Selbstständige und Handwerker monat-
lich 657,51 Euro beträgt. Das Entrichten des halben Regel-
beitrags sei jedoch für selbstständige Existenzgründer 
möglich. Wegen der Erhöhung des Mindestlohns auf 12,41 
Euro pro Stunde steigt die monatliche Verdienstgrenze für 
Mini-Jobber auf 538 Euro pro Monat. Diese Anhebung seit 
Jahresbeginn führt zugleich dazu, dass sich die Untergrenze 
für Midi-Jobber entsprechend erhöht. Als Midi-Jobber gelten 
alle, die monatlich zwischen 538,01 und 2000 Euro 
verdienen. „Sie zahlen reduzierte Beiträge zur Rentenversi-
cherung, ohne dass sich dadurch ihre Rentenansprüche 
vermindern“, so die DRV BW abschließend. 
 

Aktuell

DIE AGENTUR FÜR ARBEIT  
OFFENBURG INFORMIERT 
(Traum-) Berufe rund ums Kind - Berufe in der Kinder-
erziehung, 
Informationen zu Möglichkeiten im Quereinstieg 
Am 06. Februar um 9 Uhr findet in der Arbeitsagentur Offen-
burg eine Informationsveranstaltung zu den Möglichkeiten 
des Quereinstiegs in den Berufen der Kindererziehung statt. 
  
Das Angebot richtet sich an Frauen und Männer, die den 
Wunsch haben mit Kindern zu arbeiten, gerne Verantwor-
tung übernehmen und sich beruflich neu orientieren wollen. 
  
Der Bedarf an qualifiziertem Personal in Berufen der Kinder-
erziehung und Kinderbetreuung ist enorm. Die Chancen auf 
einen Arbeitsplatz sind bestens, auch im Erwachsenenalter 
im Quereinstieg.  
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IBB ORTENAU 
Beratung bei psychischen Erkrankungen  
  
Die Beratungsstellen der Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen und 
Angehörige (IBB) sind per E-Mail und Telefon erreichbar, 
sowie einmal im Monat in Präsenz zur offenen Sprech-
stunde. 
  
Das IBB-Team setzt sich aus Angehörigen mit großem 
Erfahrungsschatz, Psychiatrie-Erfahrenen, davon eine 
Genesungsbegleiterin, einer Fachkraft aus dem sozialpsy-
chiatrischen Bereich sowie einer Patientenfürsorgespre-
cherin zusammen. 
Sie arbeiten unabhängig, ergebnisoffen und unterliegen der 
Schweigepflicht. 
  
Im Ortenaukreis gibt es fünf Standorte, die frei wählbar sind. 
Mehr Information zu den einzelnen Beratungsstellen gibt es 
unter www.ortenaukreis.de. 
  
Die Kontaktdaten für Lahr sind:
• ibb.lahr@ortenaukreis.de, Telefon 01525-6828304
 
Für einen Rückruf ist es wichtig, Namen und Telefonnummer 
deutlich zu   
hinterlassen. 
Die Sprechstunde ist jeden zweiten Donnerstag im Monat 
von 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Caritas-Verbands 
e.V., Bismarckstraße 82, 77933 Lahr 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
  
Die nächste Sprechstunde ist am 08. Februar 2024. 
 

"WENN PAPA NICHT MEHR WEITER WEISS“ 
Vätersprechstunde der Psychologischen Beratungs-
stelle Kehl startet diese Woche 
  
Jeden Monat können sich jeweils am ersten Donnerstag 
zwischen 16:30 und 17:30 Uhr und am letzten Donnerstag 
des Monats von 10 bis 11 Uhr speziell Väter an die Psycho-
logische Beratungsstelle Kehl wenden. Im Fokus stehen 
alle Themen rund um Erziehung und das Vater-Sein. Ganz 
ohne Termin können sich Interessierte per Telefon melden, 
vorbeikommen oder einen Videotermin vorab vereinbaren. 
Wie kann ich ein guter Vater für mein Kind sein? Wie gehe 
ich mit einem Baby um? Was braucht ein Kind von seinem 
Vater? Welche Rolle spiele ich als Vater, wenn mein Kind in 
der Pubertät ist? Diese und andere Fragen beantwortet das 
Team der Beratungsstelle. Das Angebot ist kostenlos. Für 
weitere Informationen können sich Interessierte gerne an 
die Psychologische Beratungsstelle, Rheinstr. 33, 77694 
Kehl wenden, unter Telefon: 07851 899740 oder per E-Mail: 
pb.kehl@ortenaukreis.de. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler können einen kos-
tenlosen Beratungstermin über das BIZ Offenburg verein-
baren: Tel: +49 (0)781 93 93-247 oder über Offenburg.
Biz@arbeitsagentur.de 
Bitte geben Sie unbedingt auch eine Telefonnummer an, 
unter der man Sie erreichen kann. Es sollten  gute Franzö-
sischkenntnisse vorhanden sein.  
 

VHS LaHr
auSSenSteLLe ringSHeim/ruSt

Leichte Meditationsübungen 
Dieter Schleier 
Donnerstag, 02. Februar, 18.30 bis 19.30 Uhr 
Ringsheim, Bürgerhaus 
 

AN FASNACHT: JUGENDSCHUTZ BEACHTEN! 
Landratsamt Ortenaukreis gibt leicht verständliches 
Merkblatt heraus 
Mit einem aktuellen Merkblatt macht das Landratsamt Orte-
naukreis auf den Jugendschutz bei öffentlichen Fasnachts-
veranstaltungen aufmerksam. „Die Einhaltung des Jugend-
schutzes ist nicht nur für die jungen Menschen selbst wichtig, 
sondern sollte auch im Interesse der Veranstalter sein. Da 
es einiges zu beachten gilt, wollen wir den Vereinen und 
sonstigen Veranstaltern mit dem leicht verständlichen Merk-
blatt eine Hilfe an die Hand geben“, erklärt die Leiterin des 
Jugendamts des Ortenaukreises, Melanie Maulbetsch-
Heidt. 
Das Merkblatt enthält Informationen zu den Regelungen 
zum Rauchen in der Öffentlichkeit, zum Anbieten von Tabak-
waren, zur Abgabe und zum Konsum von alkoholischen 
Getränken und zur Anwesenheit und Aufsichtspflicht bei 
öffentlichen Tanzveranstaltungen. Weiter geht es auf den 
Jugendarbeitsschutz ein: So dürfen Kinder etwa nicht an der 
Theke oder als Bedienung beschäftigt werden. Für Jugend-
liche ab 15 Jahren gelten zeitliche Einschränkungen für das 
Mitarbeiten bei öffentlichen Veranstaltungen. 
Fragen zum Jugendschutz beantwortet die Beauftragte für 
Jugendarbeit/Jugendschutz beim Jugendamt des Ortenau-
kreises Susanne Ell unter Telefon 0781 805 6323 oder 
E-Mail an Susanne.Ell@Ortenaukreis.de. 
  
Das Merkblatt steht auf der Internetseite des Ortenaukreises 
unter www.ortenaukreis.de unter dem Suchwort „Merkblatt 
Jugendschutz“ zum Download zur Verfügung oder kann 
beim Jugendamt angefordert werden. 
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REDAKTION:
Silvia Hahn,
Telefon 07822 / 8645 11, E-Mail: silvia.hahn@rust.de
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IHR ANSPRECHPARTNER 
FÜR GEWERBLICHE ANZEIGEN UND BEILAGEN:
Alexander Erb
Telefon: 07821/92 09 90 11, Telefax: 07821/92 09 90 19
E-Mail: alexander.erb@reiff.de

ERSCHEINT WÖCHENTLICH
Auflage: 1.900

REDAKTIONSSCHLUSS:
Dienstag, 12.00 Uhr, soweit kein anderer Zeitpunkt angekündigt.

ANZEIGENSCHLUSS:
Dienstag, 16.00 Uhr, soweit kein anderer Zeitpunkt angekündigt.

NEUE SELBSTHILFEGRUPPEN 
Neugründung einer Selbsthilfegruppe für Lymphödem 
und Lipödem 
Betroffene von Lymphödem und Lipödem im Ortenaukreis 
suchen nach ebenfalls erkrankten Menschen, um sich mit 
diesen im Rahmen einer Selbsthilfegruppe auszutauschen. 
  
Das Lymphödem, verursacht durch Störungen im Rückfluss 
der Gewebeflüssigkeit, führt zu erheblichen Schwellungen 
der Gliedmaßen. Das Lipödem, an dem zumeist Frauen 
erkranken, zeichnet sich durch unproportioniert dicke Beine 
aus. Symptome wie Spannungsgefühl und Blutergüsse 
belasten zusätzlich. Es gibt genbedingte und durch Opera-
tionen oder Verletzungen ausgelöste Formen. 
  
Die neue Selbsthilfegruppe soll Raum für den Erfahrungs-
austausch und gegenseitige Hilfestellung ermöglichen. Ziel 
ist es darüber hinaus, Betroffene über Therapiemöglich-
keiten und Präventionsmaßnahmen aufzuklären. Gleich-
zeitig soll die Gruppe dazu beitragen, Kräfte für den Alltag 
zu mobilisieren und so neue Lebensfreude zu gewinnen. 
  
Alle Interessierten sind herzlich zum ersten Treffen am 
Donnerstag, 15. Februar 2024, um 17 Uhr eingeladen. Für 
weitere Informationen zur Neugründung der Gruppe und 
zum Veranstaltungsort steht die Initiatorin Maja Spiegel 
unter Telefon 07837 9220717 oder per E-Mail an maja.
spiegel@t-online.de zur Verfügung. 
  
  
Neugründung einer Selbsthilfegruppe für TINA*-
Personen 
Der Begriff TINA* steht für Transgender, Intergeschlechtlich, 
Non-Binär, Agender und alles Weitere, was unter den Begriff 
„Trans“ fällt. Eine neue Selbsthilfegruppe im Ortenaukreis 
möchte Menschen ansprechen, die sich nicht oder nicht 
vollständig mit dem bei der Geburt zugeschriebenen 
Geschlecht identifizieren können. 
  
Die neue TINA*-Selbsthilfegruppe dient als sicherer Ort für 
den Austausch über Probleme – ganz gleich, ob diese 
zuhause, auf der Arbeit oder in der Schule bestehen. Die 
Teilnehmenden sollen die Möglichkeit haben, sich zu 
vernetzen, Hilfestellungen zu erhalten und Adressen für die 
Transition sowie Empfehlungen für medizinische Fachkräfte 
zu teilen. 
  
Weitere Informationen zur Neugründung der Gruppe 
erhalten Interessierte bei den initiierenden Personen per 
E-Mail an tinashgruppe@gmail.com, auf Instagram unter 
tinashgruppe sowie über die Kontaktstelle für Selbsthilfe-
gruppen unter der Telefon 0781 805 9771. 
 

Immobilien

Aus der Heimat, für
die Heimat.

Suche Mehrfamilienhaus
zum Kauf als Kapitalanlage. Gerne auch renovierungsbedürftig.

Tel. 0170 /7237001

Kostengünstige Kleinanzeigen für private Anbieter

Kontakt unter

0781/504 -1455 oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de
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Stellenmarkt

ReinigungsFee gesucht!
Für unsere Büroräume in Ettenheim
suchen wir eine zuverlässige Reinigungsfee (m/w/d)
für ca. 7 Std./Woche auf Minijob Basis.
Bewerbung unter:

Stückle-Straße 3
77955 Ettenheim
Tel.: 07822/4073030

Für die Schülerbetreuung
in Rust suchen wir

eine Mitarbeiter/in
für die Betreuung von Schulkindern mittags und nach
mittags im Umfang von 16 Wochenstunden an 4 Tagen.

Haben Sie Einfühlungsvermögen und einen guten Zugang
zu Kindern?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte richten Sie Ihre Fragen bzw. Ihre Bewerbung
(gerne per Mail) an die
AWO Schülerbetreuung Rust
Kirchstraße 4, 77977 Rust, Tel. 0176 15839122
EMail: schuelerbetreuungrust@awoortenau.de
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– wir stellen ein
PFLEGEKRÄFTE GESUCHT

Pädagogische oder Pflegerische Fachkräfte
als Begleiter:innen (m/w/d)

im Wohnhaus Achern sowie im Wohnhaus Bühl
Teil- oder Vollzeit (20–40 Stunden/Woche)

Wir freuen uns auf Persönlichkeiten mit Herz und Teamgeist.

Weitere Informationen erteilt Ihnen Jutta Franke
oder Sie besuchen uns auf unserer Website.
Telefon 07223 76704-35 • www.lebenshilfe-bba.de

Wir bitten um schriftliche oder digitale Bewerbung an:
WDL Nordschwarzwald gGmbH
Marktstraße 3, 77815 Bühl
bewerbungen@lebenshilfe-bba.de
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Gastfamilie statt Pflegeheim

W
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Herbstzeit gGmbH
Tel. 0781-127865100 · www.herbstzeit-bwf.de

Werden Sie Gastfamilie!
Wir unterstützen Sie fachlich und finanziell

Einzugsgebiete: Ortenaukreis, Landkreis Emmendingen

➤Wenn Sie Zeit und ein freies Zimmer haben
➤Wenn Sie gerne einen älteren Menschen
bei sich zu Hause, auf Dauer oder
vorrübergehend, aufnehmen wollen

➤Wenn Sie Erfahrung in der Pflege haben
oder diese machen möchten

Pflegefachkraft (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Pflegeprofis unterwegs – Lust mitzufahren?
Sie pflegen gerne und haben Lust auf etwas Neues? Dann sind
Sie bei uns genau richtig! Wir suchen für unser Team in Kappel-
Grafenhausen eine

Mehr Infos unter:
www.sst-lahr-ettenheim.de/jobboerse
Bei Rückfragen wenden Sie sich
gerne Frau Kirn, 07821 5095970
Wir freuen uns auf Sie!

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
09.02. Gut sehen – besser hören Anzeigenschluss, 05.02. 12.00 Uhr

09.02. Im Trauerfall für Sie da Anzeigenschluss, 05.02. 12.00 Uhr

09.02. Geschenkideen zum Valentinstag Anzeigenschluss, 05.02. 12.00 Uhr

16.02. Die Bauprofis Anzeigenschluss, 12.02. 12.00 Uhr

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seite/n präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de
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Europa-Park GmbH & Co – Hotelbetriebe KG
Europa-Park-Straße 4+6 · 77977 Rust

Änderungen
vorbehalten!

Angebot nur gültig für Bürger mit 1. Wohnsitz in Rust.
Bitte legen Sie den Ausweis beim Check-in vor. Anreise Sonntag bis Donnerstag.

Jetzt buchen! Tel.: 07822 860-0
Weitere Preise und Informationen unter:

europapark.de/traumschaft

(T)RAUMscHAFT
04. Februar bis 17. März 2024

Kurzurlaub so nah. Träumen Sie in den
Europa-Park Hotels und besuchen Sie Rulantica!

1 Übernachtung/Frühstück
+

1 Tagesticket Rulantica
fest für den Abreisetag

Erwachsene (ab 12 Jahre)

1 2 3 4

131,20€ 209,40€ 270,60€ 337,80€

Kinder
(4 – 11 Jahre)

1 190,00€ 251,20€ 318,40€ 379,60€

2 232,80€ 299,00€ 362,20€ 441,40€

3 279,60€ 344,80€ 424,00€

EXKLUSIVES ANGEBOT

für die Einwohner von Rust

Jetzt buchen! Tel.: 07822 860-0
Weitere Preise und Informationen unter:

Kinder
(4 – 11 Jahre)

1 190,00€

2 232,80€

3 279,60€ Preis pro
Zimmer.
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DI 9 – 14 Uhr | DO 14 – 19 Uhr | SA 9 – 14 Uhr
Niederschopheimerstr. 1 | 77948 Friesenheim

Tel.: 07808 89-182 | werksverkauf@badenia-bettcomfort.de

Weihnachts-
Aktion

10% RABATT
AUF WEICHWARE UND BETTWÄSCHE

10% RABATT
AUF WEICHWARE

UND
BETTWÄSCHE

10 % Rabatt
auf Matratzen und Topper

vom 03. bis 17.02.*
mit dem Code

"Narri Narro“

10 % Rabatt
f
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Unser Angebot gültig von 01.02.- 07.02.2024
Schweinehals Schnitzel paniert 100g 1.49€
Rindergeschnetzeltes - Pfanne mit Zuckerschoten100g 2.09€
Cordon bleu von der Pute 100g 1.69€
Wachholderschinken 100g 1.99€
Käse Aufschnitt 100g 1.69€
Schinken – Eier Salat 100g 1.49€
GÖNN DIR WAS TÜTE 05.02.2024
500g Gulasch gemischt
100g Lyoner Tüte 6.-

von 14 – 16Uhr
(keine Beratung & Verkauf)

Diesen Sonntag SCHAUSONNTAG

Eigene Monteure
Montage zum Festpreis
Große Fachausstellung direkt an der B3

KF Kinzigtaler Fenster GmbH | Berghauptener Str. 21
77723 Gengenbach | Telefon 07803/9669-0

· Fenster
· Haustüren
· Markisen
· Rollläden
· NEU! Zimmertüren
· Dachfenster
· Insektenschutz
· Einbruchschutz
· Reparaturservice

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

• Baumfällarbeiten/-schneidearbeiten
• Kranfällungen • Kranarbeiten
• Heckenschnitt • Rodungsarbeiten

Mobil: 0160 93893344
www.forst-schmider.de

Achtung! Kaufe Zahngold!
Zahle 60 Euro pro Zahn.Zahle Höchstpreis für
Zinn und versilbertes Besteck. Münzen aller Art,

Pelze und Armbanduhren.Ankauf bar!
Mettbach Telefon 0761 /46468 • Handy 01573 / 4282237
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